
Wo finde ich was auf meinem Grundsteuer-Bescheid? 
 

 

Beachten Sie bitte: Der Bescheid wird mit dem Datenbestand 
einschließlich 30. November 2024 verschickt. 
 
1 Gehört das Objekt mehreren Personen, wird nur eine Person zur 
Zahlung der Grundsteuer aufgefordert. 
Diese Person wird Gesamtschuldner*in genannt. 
 
Die Grundsteuer darf nur einmal gefordert werden. 
Das spart der Stadt München weitere Kosten.  
 
2 Hier steht, zu welchen Terminen Sie die Grundsteuer zahlen 
müssen. 
 
Wenn Sie die Steuer lieber in einem Betrag am 1. Juli zahlen 
möchten, können Sie einen Antrag auf Jahreszahlung stellen. 
 
Falls Ihre Grundsteuer zum 1. Juli fällig ist und Ihnen der Betrag in 
einer Summe zu hoch ist, beantragen Sie Ratenzahlung. Melden 
Sie sich bitte schriftlich bei uns: Kontakt / Anliegen Ratenzahlung 

 

3 Hier steht, was Sie in den nächsten Jahren zahlen müssen. Es 
wird keine Erinnerung zur Zahlung verschickt. Bitte merken Sie sich 
die Termine vor.  
Am einfachsten ist es, wenn Sie uns ein SEPA-Mandat erteilen. 
Dann bucht die Stadtkasse die Forderungen pünktlich ab. 
 
4 Der Grundsteuerbescheid gilt so lange, bis er durch einen neuen 
Bescheid aufgehoben oder geändert wird. Deshalb ist es wichtig, 
dass Sie uns alle Änderungen (z.B. Verkauf, Erbschaft) mitteilen. 
Dann können wir den Bescheid ändern oder aufheben.  
 
5 Hier sehen Sie, ob Sie ein SEPA-Mandat erteilt haben 
und von welchem Konto abgebucht wird. 
 
Wenn an dieser Stelle eine Aufforderung steht, die Beträge zu 
überweisen, dann haben wir kein SEPA-Mandat von Ihnen.  
Bitte prüfen Sie, ob Sie bei Ihrer Bank einen Dauerauftrag 
eingerichtet haben. Diesen müssen Sie bei Ihrer Bank auf die 
neuen Beträge ändern. Oder löschen, wenn Sie uns ein SEPA-
Mandat geben. 
 
6 Hier sehen Sie, wie die Grundsteuer berechnet wird. 
Es wird jeweils der Messbetrag mit dem Hebesatz von 824 Prozent 
multipliziert. Die einzelnen Euro-Beträge werden 
zusammengerechnet.  
Sie ergeben den Jahressteuerbetrag. 
 
Beispiel: 
Grund und Boden       2,00 EUR   ×   824   ÷   100   =     16,48 EUR 
Wohnfläche         28,00 EUR   ×   824   ÷   100   =   230,72 EUR 
Jahressteuerbetrag:  16,48 EUR + 230,72 EUR    =   247,20 EUR  
 
Fälligkeiten pro Quartal: 
Jahressteuerbetrag 247,20 EUR   ÷   4   =   61,80 EUR 

https://service.muenchen.de/intelliform/forms/01/10/10/grundsteuer_eigentumswechsel/index
https://service.muenchen.de/intelliform/forms/01/10/10/kontaktformular_grundsteuer/index
https://stadt.muenchen.de/infos/zahlungen-bankdaten-stadtkasse.html#id3


Wo finde ich was auf meinem Grundsteuer-Bescheid? 
 

 

7 Das Finanzamt legt fest, welche Personen zur Zahlung der 
Grundsteuer herangezogen werden können. Dies steht im 
Grundsteuer-Messbescheid vom Finanzamt. 
Die Landeshauptstadt München sucht aus, wer davon die 
Grundsteuer zu zahlen hat (Gesamtschuldner*in – siehe Ziffer 1). 
 
8 Wenn Sie Ihr Grundstück verkauft haben, teilen Sie uns dies bitte 
mit: Eigentumswechsel anzeigen 
 
Wenn Sie Ihr Grundstück im Jahr 2025 verkaufen, müssen Sie 
noch das ganze Jahr 2025 die Grundsteuer bezahlen. Die 
Steuerpflicht ändert sich erst zum 1. Januar 2026. Käufer*innen 
sind erst im nächsten Jahr steuerpflichtig. 
 
 
 

 
 
Sie haben Fragen? 

Sie erreichen uns unter: 089-233 96427 
• Montag, Mittwoch, Donnerstag:  

8.30 Uhr bis 12 Uhr und 13 Uhr bis 15 Uhr 
• Freitag:  

8.30 Uhr bis 12 Uhr 
 
Nutzen Sie unsere weiteren vielfältigen Kontaktmöglichkeiten. 
Sie finden diese auf unserer Webseite: www.muenchen.de/grundsteuer 

• Änderungen online melden 
• Kontaktformular 
• Chatbot 
• Telefonische Sprechzeiten 
• Öffnungszeiten 

 
Auch das Finanzamt München steht Ihnen zur Verfügung, wenn Sie Fragen zu Ihrem Grundsteuer-
Messbescheid haben: 089-1252-0 
Informationen erhalten Sie auch auf der Webseite des Bayerischen Landesamts für Steuern: 
https://www.grundsteuer.bayern.de/  
 

https://service.muenchen.de/intelliform/forms/01/10/10/grundsteuer_eigentumswechsel/index
http://www.muenchen.de/grundsteuer
https://www.grundsteuer.bayern.de/
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